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BürgerEnergie Nord eG

und künftig auch Energy Sharing
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BEN: Partner für erfolgreiche Projekte

Projektentwicklung + 
Machbarkeitsanalyse

Investor oder         
Co-Investor

Betreiber + 
Kümmerer

Dezentraler 
Stromanbieter

Jeder hat die Möglichkeit, sich durch Zeichnen
von Anteilen (ab €250,00) und einer Mitgliedschaft
an diesen Projekten zu beteiligen.

Als Genossenschaft 
schreiben wir natürlich 
Bürgerbeteiligung groß.

BENeG.de     LinkedIn: beneg    Insta: gemeinsam_mehr_energie   Youtube: @burgerenergienordeg3987 

Podcast →

http://www.beneg.de/
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Aktuelle BEN-Projekte Mieterstrom
Insgesamt hat die BEN 
über 1 MWp PV-Anlagen mit 
Mieterstrom realisiert. 

Für  2026 haben wir  
Über 1 MWp PV-Anlagen
Mit Mieterstrom in der 
Umsetzung 

2026 werden wir
über 1.000 Kunden
mit Bürger-/Mieterstrom 
versorgen.

Hinweis: teilweise gibt es mehrere Projekte 
in einer Stadt, die nicht einzeln dargestellt 
sind (z.B. Kiel, Hamburg, Norderstedt etc.)
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GRÖßTMÖGLICHE SCHNITTMENGE ZWISCHEN

ERNEUERBARER ERZEUGUNG UND 

REGIONALEM VERBRAUCH

Erhöht die Akzeptanz von Erneuerbaren Energien
EnergySharing

Verbessert die lokale Versorgungssicherheit

und verkürzt Transportwege

(Nutzung bestehender Verteilnetze)

Stellt bezahlbare Energie dort bereit, wo sie

gebraucht wird

Ideelle und finanzielle Beteiligungs- und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten bei Planung von 
Erneuerbaren Energie-Anlagen

Wirkt sich positiv auf lokale Wertschöpfung aus

KLIMASCHUTZ ist nicht verhandelbar

Weniger Abhängigkeit von Energieimporten

Residualstrom

Geteilter Strom

Site 13
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Lokale Erzeugung – lokale Nutzung
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Lokale Erzeugung – lokale Nutzung
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Lokale Erzeugung – lokale Nutzung
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Lokale Erzeugung – lokale Nutzung
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Unser Ziel:
Bürgerstrom zu jeder Zeit

Energy Sharing ist keine Vollversorgung. 

Dabei ist zu beachten, dass die PV-Anlage 
den Solarstrom tagsüber produziert und 
bereitstellt. 

Sollte der Solarstrom einmal nicht 
ausreichen, um den gesamten Verbrauch 
zu decken, wird einfach Ökostrom aus dem 
öffentlichen Netz zugekauft.

Die ES-Teilnehmer*innen werden also wie 
gewohnt rund um die Uhr mit 
klimafreundlichem Strom versorgt. 
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Projekt Hamburg Alsterdorfer:

Wohneinheiten  24 Wohnungen
Mitmacher-Quote  79%
Geschätzter Stromverbrauch                  43.000 kWh

Photovoltaikanlage mit Batterie 51,6 kWp – 42 kWh
(E3DC Hauskraftwerk mit Lastmanagement f. E-Mobilität)
 Aktuell mit 2 Wallboxen

Geplante PV-Jahresproduktion 43.000 kWh
Autarkie-Quote   > 50%

Strompreis (Solar vom Dach 2024): 27,00 Cent/KWh
Laufzeit Mieterstrom-Projekt 30 Jahre
inkl. Vollversorgung mit Ökostrom

Der Youtube-Kanal Gewaltig Nachhaltig
berichtete im November 2024 über das
Projekt in Hamburg Alsterdorf und erklärt 
damit, wie Mieterstrom funktioniert.
https://youtu.be/435E3bvBH88

Autarkiequote 56% 
Eigenverbrauchsquote 88%

https://www.youtube.com/channel/UC-k-5F2j4CUzuwkx1QLRlpA
https://youtu.be/435E3bvBH88
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• Erstmalig gesetzliche Verankerung von Energy Sharing in § 42 c EnWG 

• Wichtiger Hintergrund: Mit § 42c EnWG wird das europäische Energy Sharing für Verbraucher/Haushaltskunden 
und nicht für Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften wie Energiegenossenschaften in deutsches Recht umgesetzt 
-> wir zusammen mit vielen anderen Akteuren wollten Letzteres

• Energy Sharing = Gemeinsame Nutzung elektrischer Energie aus Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien unter Nutzung des öffentlichen Netzes

• Erstmalig Teilversorgung über das öffentliche Netz gesetzlich geregelt

Energy Sharing: § 42c EnWG-E – Allgemein
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• Anlagen und technische Anforderungen:

• Elektrizität aus EE-Anlagen und EE-Speicher

• Messung und Abrechnung (§ 42c Abs. 1 S. 1 Nr. 6, 7 EnWG-E): 15 min-Messung für Erzeugung/Speicherung und 

Strombezug an jeder belieferten Gebrauchsstelle durch iMSys/Smart Meter oder RLM

• Anforderungen an den Betreiber und die Teilnehmer

• Betreiber (§ 42c Abs. 1 Nr. 1 und 5 EnWG-E):

natürliche Personen oder; 

rechtsfähige Personengesellschaften oder juristische Personen des Privatrechts (wie Genossenschaften), deren 

sämtliche Gesellschafter oder Mitglieder ausschließlich Letztverbrauchern oder juristische Personen des öffentlichen 

Rechts sind

Letztverbraucher im Sinne des § 3 Nr. 70 EnWG sind natürliche oder juristische Personen, die Energie für den eigenen 

Verbrauch kaufen

Energy Sharing –
Allgemeine Voraussetzungen und Geltungsbereich
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• Betreiber:

Betrieb von Energy-Sharing-Anlage darf weder überwiegend der gewerblichen noch überwiegend der 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit des Betreibers dienen

Sonderregelung für Gesellschaften und damit auch für (Energie-)Genossenschaften als Betreiber einer 
Energy-Sharing-Anlage:

für alle als Gesellschafter oder Mitglieder beteiligte Letztverbraucher oder juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts darf der Betrieb der Energy-Sharing-Anlage keine überwiegende gewerbliche oder 
selbständig berufliche Tätigkeit sein -> falls dies gegeben ist, darf es für die Personengesellschaft oder 
juristische Person eine gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit sein

• Anforderungen an die teilnehmenden Letztverbraucher (§ 42c Abs. 2 EnWG):

Letztverbraucher können an der Nutzung teilnehmen

Ausschluss großer Unternehmen: nur KMUs nach der europäischen Definition und kommunale KMU-
Unternehmen können teilnehmende Letztverbraucher sein

Energy Sharing –
Allgemeine Voraussetzungen und Geltungsbereich
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Energy Sharing –
Allgemeine Voraussetzungen und Geltungsbereich
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• Geografische Eingrenzung der gemeinsamen Nutzung (§ 42c Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 EnWG-E):

• Energy-Sharing-Anlage und sämtliche zu beliefernde Verbrauchsstellen müssen sich in demselben Gebiet befinden, 

NB sind verpflichtet, die technische Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung stufenweise sicherzustellen

1. Ab 1. Juni 2026 innerhalb eines Bilanzierungsgebiets eines NB

2. Ab 1. Juni 2028 Ausweitung auf das Bilanzierungsgebiet eines direkt angrenzenden NB

• Bilanzierungsgebiet oft mit dem Verteilnetzgebiet eines Netzbetreibers deckungsgleich, aber nicht zwingend 
identisch

Energy Sharing –
Allgemeine Voraussetzungen und Geltungsbereich
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• Erforderliche Verträge zwischen Betreiber und abnehmenden Letztverbraucher (Abnehmer) (§ 42c Abs. 1 S. 1 Nr. 

2, 3 EnWG-E)

1. Stromliefervertrag

2. Vertrag über die gemeinsame Nutzung der Anlage

• Mindestinhalte des Vertrags zur gemeinsamen Nutzung (§ 42c Abs. 3 EnWG-E):

1. Umfang der Nutzung des Stroms durch den Abnehmer

2. Aufteilungsschlüssel, aus dem sich der Umfang des Rechts zur Nutzung der Elektrizität ergibt

3. Information, ob die Nutzung einen Strompreis kostet und wenn ja, in welcher Höhe (in ct/kWh) -> eine 
unentgeltliche Nutzung ist auch möglich

• Keine Pflicht zur Vollversorgung und weitere Informationen (§ 42c Abs. 6 EnWG-E):

• Teilversorgung über das öffentliche Netz ist erstmalig möglich

Energy Sharing –
Vertragliche und kommunikative Ausgestaltung
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• Keine Pflicht zur Vollversorgung und weitere Informationen (§ 42c Abs. 6 EnWG-E):

• Vor Abschluss des Nutzungsvertrages muss der Betreiber den Abnehmer in Textform über Folgendes informieren:

Gemeinsame Nutzung deckt nicht jederzeit und vollständig den Strombedarf des Abnehmers

Ergänzender Strombezug ist für den Abnehmer notwendig 

Höhere Preise für Reststrom sind möglich

• Rechtzeitige Information über Ausfall/Wiederaufnahme des Betriebs einer Anlage

Energy Sharing –
Vertragliche und kommunikative Ausgestaltung
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• Erleichterung der Marktkommunikation und Digitalisierung

• § 20b EnWG-E: Gemeinsame und bundesweit einheitliche Internetplattform von NB zur Abwicklung des 
Netzzugangs -> Gewährleistung der Registrierung der Energy-Sharing-Vereinbarungen in benutzerfreundlicher 
Weise

• Flexibilisierung der Direktvermarktung (§ 21b Abs. 2 EEG-E):

• Lockerung der starren Proportionalität für die Marktprämie gem. § 20 EEG und die sonstige Direktvermarktung gem. 
§ 21a EEG, d.h. Anlagenbetreiber dürfen den EE-Strom prozentual auf die verschiedenen Formen der 
Direktvermarktung (§§ 20, 21a EEG) aufteilen

• Anwendungsfall Energy Sharing: die Stromlieferung im Rahmen des Energy Sharing ist eine sonstige 
Direktvermarktung gem. § 21a EEG, so dass durch die Neuregelung die Reststrommengen aus der Energy-Sharing-
Anlage, die der Marktprämie gem. § 20 EEG zugeordnet werden, weiterhin eine finanzielle Förderung nach dem EEG 
erhalten

Energy Sharing –
Flankierende Regelungen und Vereinfachungen
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• Nutzung von Dienstleistern und Befreiung von Pflichten

• Beauftragung Dritter/Dienstleister (§ 42c Abs. 5 EnWG-E): 

• Betreiber ist berechtigt, Dritte, die keine KMUs sein müssen, mit Dienstleistungen zu beauftragen

• Mögliche Dienstleistungen: die Erfüllung der Pflichten aus dem Netzzugang (§ 20 EnWG), Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen oder Flexibilitätsdienstleistungen, den Abschluss von 
Verträgen zur gemeinsamen Nutzung sowie die Installation und den Betrieb der Anlage, einschließlich Messung und 
Wartung

• Ausnahme von Verbraucherschutz-/Stromlieferantenpflichten (§§ 5 und 40 bis 42 EnWG), wenn

1. Anlagenbetreiber ein Haushaltskunde ist und die Anlage eine maximale installierte Leitung von 30 kW hat

2. Im Falle eines Mehrparteienhaus die Anlagenbetreiber ein oder mehrere Haushaltskunden sind, die in dem 
Gebäude wohnen, und die Anlage eine maximale installierte Leistung von 100 kW hat

Energy Sharing –
Flankierende Regelungen und Vereinfachungen
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Energy Sharing – Übersicht
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Rahmenbedingungen für Lokale Erzeugung – lokale 
Nutzung im Wandel oder in Diskussion

- Regierungsentwürfe zu „EEG 2027“ + Netzpaket + GEG sowie neue Ausführungen der BNetzA 
(Baukostenzuschuß u.a.) 

- Rechtsunsicherheit „Kundenanlage“ 
reduziert Wirtschaftlichkeit von Projekten und 
verhindert Entwicklung innovativer Ansätze für Quartierslösungen und Sektorenkoppelung

- Diskrepanz zwischen gesetzlichen Anforderungen an digitalisiertes Messwesen, 
Lieferantenwechselprozessen und Marktkommunikationsprozesse vs. Voraussetzungen VNBs

- Diskriminierung PV-Anlagen durch 60% Abregelung – (aktuelles Recht: VNB eine Technik für 
netzdienliche Steuerung bereitstellen).

- Kurzfristig subventionierte Strompreise vs. Integration versch. Preisbestandteile für lokal 
genutzten Strom (Subvention der Übertragungs-Netzentgelte 2026 in Höhe 6,5 Mrd. aus KTF)

- Ungleichbehandlung MWSt. für Mieterstrom und keine MWSt. bei privatem Eigenverbrauch

- Volle Netzentgelte und S(t)AU bei Energy Sharing
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Wer müsste aktiv werden, 
um Energy Sharing in die Breite zu bringen?
Bundesregierung/BNetzA

• Klare und planbare Rahmenbedingungen für künftigen Betrieb von PV-Anlagen.

• Wirtschaftlichkeit von Energy Sharing ermöglichen (z.B. Netzentgeltreform )

• Rechtssicherheit Kundenanlage (inkl. Quartier) herstellen

• Smart Meter Rollout beschleunigen

Landesregierung

• Zusammenarbeit und Vernetzung der VNBs und Energy Sharing Akteure in Bundesland stärken, 
um Digitalisierungsprozesse und Schnittstellen zu verbessern (in Umsetzung kommen). 

• Politische Einflussnahme auf Bundesebene und Sichtbarkeit von Pilotprojekten

• Einbindung von landeseigenen Liegenschaften in Energy Sharing Projekte

• Unterstützung von Dienstleistern für Energy Sharing in der Aufbauphase

VNB

• Bereitschaft zu Pilotprojekten 

• Bereitstellung von Kapazitäten und Entwicklung von skalierbaren Prozessen
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BÜRGERENERGIE ,,KLASSISCH''

Seite
11
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BÜRGERENERGIE 
MIT ENERGY SHARING

...........···•

Seite
12



BEN BürgerEnergie Nord eG

26

BEN startet

Energy Sharing 

bereits im Rahmen 
des 
Forschungsprojektes
SkIES
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SkIES – Skalierbare Integration von Energy Sharing

Fördermittel aus dem 8. Energieforschungsprogramm des BMWE

Die Partner
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Was macht die BEN bei SkIES?
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ES im Quartier Hamburg- Wellingsbüttel 

102 Eigentumswohnungen

      14  MFH (17 Hausanschlüsse)

      PV-Leistung 250 kWp 

 (Pot. >500 kWp)
      Batteriespeicher
                     100 kWh (dezentral)      
        leider kein Quartiersspeicher 
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BEN – BürgerEnergie Nord eG  –  22850 Norderstedt, Rosenstieg 13  -  Info@BENeG.de  –  Tel.: 040-30 85 24 75 
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